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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1966

Norm

ABGB §1304 BI

Rechtssatz

Eine rein zahlenmäßige Gegenüberstellung der jedem an einem Unfall Beteiligten anzulastenden Verstöße gegen

Verkehrsvorschriften ist keine brauchbare Grundlage für die Verschuldensteilung; vielmehr sind dabei auch das

Ausmaß des Verschuldens und die Bedeutung maßgebend, die den verletzten Vorschriften für die Abwicklung eines

geregelten Straßenverkehrs sowohl im allgemeinen als auch im konkreten Fall zukommt.
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nur: Eine rein zahlenmäßige Gegenüberstellung der jedem an einem Unfall Beteiligten anzulastenden Verstöße

gegen Verkehrsvorschriften ist keine brauchbare Grundlage für die Verschuldensteilung. (T1) Beisatz: § 14 StVO.
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Vgl auch; nur T3; Beis wie T4; Beisatz: Es kommt auch auf die Größe und Wahrscheinlichkeit der durch das

schuldhafte Verhalten bewirkten Gefahren an. (T5); Beisatz: Hier: Schiunfall. (T6)
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